
Bekanntmachung

Einteilung der Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2025

Gern. § 6 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz -KWahlG) mache ich hiermit die vom Wahlausschuss in seiner 
Sitzung am 05. Dezember 2024 gern. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 KWahlG 
beschlossene Einteilung des Gebietes der Stadt Haltern am See in 19 Wahlbezirke für die am 
14. September 2025 stattfindende Kommunalwahl bekannt.

Haltern am See, 10.12.2024

Der Wahlleiter
der Stadt Haltern am See
I.V.

(Meussen)


